
Mecklenburg-Vorpommern

Freiwilligendienst 
in Teilzeit



Möglich, wenn
… berechtigtes Interesse besteht, z.B.

Betreuung von eigenem Kind oder  
Pflege von Angehörigen. 

gesundheitlich nicht in der Lage 
8 Stunden am Tag zu arbeiten. 

Teilnahme an Integrationskurs nach  
Aufenthaltsgesetz, die mit Vollzeit- 
Freiwilligendienst kollidieren. 

oder

aus vergleichbar schwerwiegenden  
Gründen kein Vollzeit-Freiwilligendienst  
geleistet werden kann. 
 

Wie genau? 
• Wochenarbeitszeit  

mind. 20,1 Stunden

• Taschengeld wird entsprechend  
der Arbeitszeit angepasst

• weiterhin Teilnahme an 
25 Bildungstagen  

Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Teilzeit, 
Regelung im  Freiwilligendiensteteilzeitgesetz.

Aufgrund der aktuellen Förderbedingungen derzeit  
nur im  FSJ und  BFD möglich. 
 
www.ib-nord.de/wm


